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2 Präzisierungen zum VI 
 

(1) Wissen um die Strafbarkeit des Verhaltens nicht nötig. Be-
wusstsein, dass es überhaupt rechtliche Normen verletzt, ge-
nügt. 

(2) Blosses Bewusstsein, gegen ethische oder sittliche Gebote zu 
verstossen, genügt für sich allein nicht (soweit diese nicht Ein-
gang in rechtl. Normen gefunden haben). 

 


